
Stadt Coswig (Anhalt) 

Beschluss Vorlage-Nr: COS-BV-139/2025 

öffentlich Aktenzeichen: 

Datum: 17.04.2025 

Einreicher: Bürgermeister 

Verfasser: Amt für Stadtentwicklung, 

Sicherheit und Kultur 

Betreff: 

Bebauungsplan Nr. 20 "WS Coswiger Wellpappe" - 2. Änderung, zugleich 
Erweiterung 
- Städtebaulicher Vertrag 

Mitglieder Abstimmungsergebnis 

Berat fol eratungsfolge mn 

S o | | | Anwesend | verbot | Dafür | Dagegen | Enthaltung 

13.05.2025 | Bau- und Ordnungsausschuss 9 9 1 8 0 0 

05.06.2025 | Stadtrat der Stadt Coswig 29 26 2 24 0 0 
(Anhalt) 

Beschluss: 

Der Stadtrat der Stadt Coswig (Anhalt) ermächtigt den Bürgermeister zur Unterzeichnung 

des als Anlage beiliegenden Städtebaulichen Vertrages zum Bebauungsplan Nr. 20 „WS 
Coswiger Wellpappe“ — 2. Änderung, zugleich Erweiterung, Coswig (Anhalt) mit der WS 
Coswiger Wellpappe- und Papierverarbeitung GmbH & Co.KG. 



COS-BV-139/2025 

Beschlussbegründung: 

Der Vertrag regelt die Übernahme der Vorbereitung und Durchführung der städtebaulichen 

Maßnahme durch den Vorhabenträger auf eigene Kosten. Dazu zählen insbesondere die 
städtebauliche Planung zur Änderung des Bebauungsplans einschließlich erforderlicher 

Gutachten, die Erschließung und die notwendigen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Die 

Planung wurde zwischen der Stadt und dem Vorhabenträger abgestimmt. 

Finanzielle Auswirkungen: 

JA: NEIN: X 

Aufwendungen/Auszahlungen: 

Erträge/Einnahmen: 

Planmäßig bei Kto.: 

Überplanmäßig bei Kto.: 
Außerplanmäßig bei Kto.: 

Bemerkungen: 

Die Kosten trägt der Vorhabenträger. 

Anlagen 

Städtebaulicher Vertrag nach $ 11 BauGB zur 2. Änderung und zugleich Erweiterung des 

Bebauungsplan Nr. 20 „WS Coswiger Wellpappe“, Coswig (Anhalt) 

Vertragsanlagen: 

1 - Planzeichnung | 

2 — Begründung zum Bebauungsplan Nr. 20 „WS Coswiger Wellpappe“ — 2. Änderung, 
zugleich Erweiterung mit artenschutzrechtlicher Potenzialprognose 
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Peter Nössler Andfé Saage 

Vorsitzender des Stadtrates Va


